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ZUSAMMENFASSUNG

Schätzungen zu illegalen Aktivitäten im Drogenhandel und Tabakschmuggel wurden 
erstmals mit der Veröffentlichung revidierter Ergebnisse der Volkswirtschaftlichen Ge-
samtrechnungen im September 2014 in das Bruttoinlandsprodukt einbezogen. Dies 
geschah, um den internationalen Buchungsregeln zu entsprechen und damit die Voll-
ständigkeit und Vergleichbarkeit des Bruttoinlandsprodukts in den Ländern der Euro-
päischen Union zu verbessern. 

Die Erfassung illegaler Produktivitätsaktivitäten stellt in der amtlichen Statistik eine 
Besonderheit dar. Der folgende Beitrag erläutert mittels annahmebasierter Rechen-
modelle, wie sich Drogenhandel, -produktion und Tabakschmuggel auf das deutsche 
Bruttoinlandsprodukt auswirken.

 Keywords: national economy – gross domestic product – gross national income – 
drugs – cigarette smuggling

ABSTRACT

Estimates on the illegal activities of drug trade and drug production as well as cigarette 
smuggling were included in the gross domestic product (GDP) for the first time when 
revised results of the National Accounts were published in September 2014. The aim of 
the inclusion is to comply with the international accounting rules and to ensure exhaus-
tiveness and comparability of GDP between the Member States of the European Union.

Recording data on illegal activities is a peculiarity in official statistics. Using assump-
tion-based models, this article explains what impact drug trade, drug production and 
cigarette smuggling have on German GDP.
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1

Bruttoinlandsprodukt  
und illegale Aktivitäten

Im September 2014 hat das Statistische Bundesamt 
erstmals detaillierte Ergebnisse nach dem neuen Euro-
päischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrech-
nungen (ESVG) 2010 veröffentlicht. (Räth/Braakmann, 
2014) Neben einer Vielzahl konzeptioneller Änderungen 
und dem Einbau neuer Datenquellen wurden mit dem 
Drogenhandel und dem Tabakschmuggel auch zwei ille-
gale Aktivitäten in das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ein-
bezogen. Die Gründe hierfür sind einerseits die steigen-
den Anforderungen an die Vergleichbarkeit des BIP | 1 in 
der Europäischen Union (EU) und andererseits ein weit 
gefasster Produktionsbegriff, der den internationalen 
Konzepten der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnun-
gen (VGR) zugrunde liegt.

Im Bruttoinlandsprodukt und den anderen Aggregaten 
der VGR sind grundsätzlich alle wirtschaftlichen Aktivi-
täten einer Volkswirtschaft zu erfassen, auch wenn sie 
den Steuer-, Sozialversicherungs-, Statistik- oder ande-
ren Behörden nicht bekannt sind. Demzufolge enthält 
das Bruttoinlandsprodukt konzeptionell auch Aktivitä-
ten der Schattenwirtschaft (zum Beispiel Verkäufe ohne 
Rechnung, Schwarzarbeit, Nachbarschaftshilfe beim 
Bau).

Eine Besonderheit stellt die Erfassung von illegalen 
Produktionsaktivitäten dar, also Tätigkeiten, die straf-
rechtlich verboten sind. Diese sind von den zahlreichen 
anderen Aktivitäten in der Schattenwirtschaft zu unter-
scheiden, die grundsätzlich nicht verboten sind, son-
dern vor allem mit dem Ziel der Vermeidung von Steuern 
und Sozialabgaben ausgeübt werden und schon bisher 
im BIP enthalten waren. Die Einbeziehung dieser grund-
sätzlich legalen Aktivitäten erfolgt entweder implizit 
durch ein entsprechendes Berechnungsverfahren oder 
explizit durch indikatorengestützte Zuschläge. Obwohl 
auch die vormals gültigen internationalen VGR-Konzepte 
(ESVG 1995 beziehungsweise SNA 1993) die Einbezie-

 1 Aufgrund der herausragenden Rolle von Bruttoinlandsprodukt und 
des daraus abgeleiteten Bruttonationaleinkommens als Bemessungs-
grundlage für die Finanzierung des EU-Haushalts und als Bezugs-
größe für den europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakt wird ein 
hoher Anspruch an deren Vergleichbarkeit gestellt.

hung von bestimmten illegalen Aktivitäten in das BIP 
vorsahen, wurde diese Regel in Europa bisher nicht 
einheitlich angewandt. So waren illegale Produktions-
aktivitäten wie Drogenhandel und Tabakschmuggel in 
Deutschland bislang nicht in das BIP einbezogen.

Im Zuge der Einführung des ESVG 2010 wurde vom Sta-
tistischen Amt der Europäischen Union (Eurostat) klar-
gestellt, dass jetzt auch bestimmte illegale Aktivitäten 
verpflichtend für alle EU-Mitgliedstaaten in das BIP ein-
zubeziehen sind, um die Vergleichbarkeit des BIP zwi-
schen den Mitgliedstaaten zu verbessern. Im europäi-
schen Kontext wurden Prostitution, Drogenhandel und 
Drogenproduktion sowie Tabak- und Alkoholschmuggel 
als relevant eingestuft. Da Prostitution in Deutschland 
grundsätzlich legal ist, war sie bereits zuvor im deut-
schen BIP enthalten. Mittels Modellrechnungen neu ein-
bezogen wurden jetzt die Bereiche Drogenhandel und 
Zigarettenschmuggel. Da Alkoholschmuggel in Deutsch-
land quantitativ unbedeutend ist, waren hierfür keine 
Zuschläge notwendig.

Ein weiterer Aspekt, der für die Einbeziehung illegaler 
Produktionsaktivitäten spricht, sind international unter-
schiedliche Rechtslagen. Die Vergleichbarkeit des BIP 
wäre bei einer Beschränkung auf legale Produktionsakti-
vitäten eingeschränkt, da die Rechtslage in den Ländern 
unterschiedlich ist: Was in Deutschland illegal ist, ist in 
manch anderem Land legal, und umgekehrt. So gibt es 
zum Beispiel Länder, in denen nur bestimmte Drogen 
verboten, andere dagegen legal sind. In Deutschland 
ist Prostitution grundsätzlich legal – auch wenn sie 
überwiegend im Verborgenen abläuft – in Schweden 
beispielsweise ist sie generell strafrechtlich verboten. 
Wären Aktivitäten, die in einem Land illegal und in 
einem anderen legal sind, einmal im BIP enthalten und 
einmal nicht enthalten, wären die BIP-Angaben nicht 
vergleichbar. 

Es liegt in der Natur der Sache, dass sich illegale Akti-
vitäten einer belastbaren statistischen Erfassung 
weitgehend entziehen. Dies gilt insbesondere für den 
kriminellen Drogenhandel. Zur Gewinnung von Infor-
mationen findet neben eigenständigen Recherchen ein 
regelmäßiger Austausch über die Modellrechnungen 
und deren zugrunde liegenden Annahmen mit verschie-
denen Experten statt. Im Bereich Drogen sind dies vor 
allem das Bundeskriminalamt und das Centre for Drug 
Research der Goethe-Universität Frankfurt am Main. In 
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den vorliegenden Studien zum Thema Drogenhandel 
werden zumeist Szenarien entwickelt, die die mögliche 
Größe des Drogenkonsums in Intervallen darstellen. 
Für die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen muss 
jedoch fortlaufend ein Punktwert ermittelt werden, der 
in die Berechnung des BIP einfließt. Gleiches gilt für den 
illegalen Schmuggel von Zigaretten. In den folgenden 
Kapiteln werden Datenquellen, zugrunde gelegte Annah-
men und Rechenmodelle für die Schätzung der Bereiche 
Zigarettenschmuggel und Drogenwirtschaft erläutert.

2

Schmuggel von Tabakwaren

Sowohl die Produktion als auch der Handel von Tabak-
waren sind zunächst legal in Deutschland. Demzufolge 
war der überwiegende Teil der wirtschaftlichen Aktivitä-
ten mit Tabakwaren bereits im BIP erfasst. Tabakwaren, 
die im Rahmen des Grenzverkehrs für den Eigenbedarf 
aus Nachbar- und Urlaubsländern mitgebracht werden, 
gelten auch bisher schon als Konsum der Inländer und 
sind Teil der grenzüberschreitenden Konsumausgaben. 
Sie fallen beim Übergang von den Konsumausgaben im 
Inland zu den Konsumausgaben der Inländer unter die 
Rubrik Reiseverkehrsausgaben. Unabhängig davon, ob 
die zulässigen Freigrenzen für den Grenzverkehr im Ein-
zelnen eingehalten werden oder nicht, sind sie als Eigen-
verbrauch der Inländer über die Zahlungsbilanzstatistik 
erfasst. Bisher nicht enthalten sind Aktivitäten, die als 
gewerblicher Schmuggel von Tabakwaren gelten und 
bei denen ein Weiterverkauf im Inland erfolgt und somit 
eine Gewinnerzielungsabsicht besteht. In Deutschland 
ist vor allem der Zigarettenschmuggel von Bedeutung. 
Der Schmuggel von Rohtabak spielt hingegen nur eine 
marginale Rolle. Auch die illegale Produktion von Ziga-
retten in Deutschland kann vernachlässigt werden.

In erster Linie sind die Preisniveauunterschiede zwi-
schen verschiedenen Ländern die Ursache für Schmug-
gel von Zigaretten.  Grafik 1 Diese Preisdifferenzen 
sind vor allem auf unterschiedliche Steuersätze zurück-
zuführen. Eine Studie der OECD beschreibt die Situation 
wie folgt: Der Schmuggel von Zigaretten ist lukrativ, da 
„die Tabakindustrie … nahezu der einzige Sektor [ist], in 
dem Steuern den größten Anteil des Endverkaufsprei-
ses bilden … Dies bedeutet im Vergleich zu den meis-

ten anderen Erzeugnissen, dass Produktionskosten und 
Markenwerte eine relativ kleine Rolle im Einzelhandels-
preis einer Schachtel Zigaretten spielen“ (OECD, 2008). 
In Deutschland entfallen bei einem Verkaufspreis von 
5,40 Euro 72 % auf die Steuer, bestehend aus Tabak-
steuer und Mehrwertsteuer. (Deutscher Zigarettenver-
band, 2015)

Ausgangspunkt für die Schätzung der Zahl der ge -
schmuggelten Zigaretten in den VGR bildet die soge-
nannte Entsorgungsstudie, die mithilfe des Markt-
forschungsinstituts Ipsos seit einigen Jahren für die 
deutsche Zigarettenindustrie durchgeführt wird. (Deut-
scher Zigarettenverband, 2014) Hierfür werden in min-
destens 22 möglichst repräsentativ ausgewählten Ent-
sorgungsstationen für recyclingfähigen Abfall – den 
sogenannten „Gelben Säcken“ – jeden Monat insgesamt 
12 000 Zigarettenschachteln gesammelt und vom Markt-
forschungsinstitut Ipsos analysiert. | 2 Anhand der Aus-
wertungen zum Vorhandensein einer Steuerbanderole 
beziehungsweise anhand der Aufdrucke auf den Zigaret-

 2 Eine systematische Verzerrung durch die Beschränkung der Studie 
auf die Auswertung des gesammelten Abfalls des Dualen Systems 
scheint nicht gegeben zu sein. (Bräuninger/Schulze, 2010, und 
KPMG, 2014)
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Grafik 1
Zigarettenpreise in ausgewählten europäischen Ländern
im Mai 2014
EUR je 20 Stück Zigaretten der Marke Marlboro
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tenpackungen können Aussagen zum Anteil der Zigaret-
ten getroffen werden, die in Deutschland geraucht, aber 
nicht hier versteuert wurden. Monatlich wird getrennt 
nach Herkunftsländern der Zigarettenschachteln die An -
zahl der unversteuerten Zigaretten dokumentiert. Es ist 
somit möglich zu bestimmen, aus welchen Ländern die 
nicht in Deutschland versteuerten Zigaretten stammen 
und welchen Anteil am gesamten Zigarettenkonsum sie 
haben. | 3 Um repräsentative Ergebnisse für Deutsch-
land zu ermitteln, erfolgt zudem eine Hochrechnung, 
die die Raucherstruktur in den verschiedenen Regionen 
Deutschlands berücksichtigt. Das heißt Landesteile mit 
vergleichsweise vielen Rauchern bekommen in der Ent-
sorgungsstudie ein höheres Gewicht als es ihnen rein 
nach der Einwohnerzahl zustände.

Allerdings liegen keine Informationen darüber vor, ob die 
in Deutschland gerauchten und nicht hier versteuerten 
Zigaretten als legale Privateinfuhren einschließlich Frei-
mengenüberschreitungen ins Land gekommen sind, | 4 
oder tatsächlich geschmuggelt wurden. Daher ist 
keine direkte Bestimmung der Anzahl der gewerblich 
geschmuggelten Zigaretten möglich. Die legalen Pri-
vateinfuhren und die Freimengenüberschreitungen sind 
bei der Quantifizierung der Schmuggelmenge nicht ein-
zubeziehen, da sie wie zuvor erläutert schon jetzt Teil 
der Reiseverkehrsausgaben sind. 

Um die Anzahl der gewerblich geschmuggelten Zigaret-
ten zu bestimmen, wurde die Annahme getroffen, dass 
nur Zigaretten aus Ländern geschmuggelt werden, die 
keine typischen Urlaubsländer sind und in denen die 
Zigarettenpreise deutlich niedriger als in Deutschland 
sind. Diese Länder sind aktuell die Russische Föde-
ration, die Ukraine, Weißrussland, Serbien und Mol-
dawien. Alle von dort stammenden Zigaretten werden 
annahmegemäß als Schmuggelware angesehen.

Die so geschätzte Anzahl der nach Deutschland ge -
schmuggelten Zigaretten (Zigarettenmenge) dient als 

 3 Die Auswahl der Verwertungsstellen und die Hochrechnung der 
Entsorgungsstudie des Deutschen Zigarettenverbandes werden als 
geeignet für eine unverzerrte Stichprobe angesehen, in der sich die 
Marktanteile der verschiedenen Zigaretten in Deutschland wiederfin-
den. (Bräuninger/Schulze, 2010, Seite 17 f.) Zu einer kritischen Ein-
schätzung der Entsorgungsstudie kommen Adams und Effertz (2011).

 4 Reisefreimengen bei der Rückkehr aus einem Nicht-EU-Staat werden 
in der Einreise-Freimengen-Verordnung der EU geregelt. Bei Reisen 
innerhalb der EU können die Mitgliedstaaten für Tabakwaren Richt-
mengen festlegen. Unter Freimengenüberschreitungen werden die 
von Privatpersonen darüber hinausgehend eingeführten Mengen 
verstanden.

Basis für die weitere Berechnung. Der Importwert der 
geschmuggelten Zigaretten ergibt sich aus der Bewer-
tung der Zigarettenmenge mit dem jeweiligen End-
verkaufspreis in den Herkunftsländern zuzüglich ge -
schätzter Transportkosten, die jedoch quantitativ von 
untergeordneter Bedeutung sind. | 5 Die Großhandels-
preise in den Herkunftsländern stehen nicht zur Ver-
fügung, daher wurde hier auf die Verbraucherpreise 
für eine gängige Markenzigarette in den jeweiligen 
Herkunftsländern zurückgegriffen. | 6 Da die Verbrau-
cherpreise für Markenzigaretten im Herkunftsland eine 
Preisobergrenze für den Einkaufspreis geschmuggelter 
Zigaretten sind, wird damit implizit eine Gewinnspanne 
für die im Herkunftsland im Schmuggel tätigen Personen 
berücksichtigt. Direkte Informationen über die Gewinn-
spanne liegen nicht vor.

Aus der geschätzten Anzahl geschmuggelter Zigaretten 
bewertet mit dem durchschnittlichen Schwarzmarktpreis 
in Deutschland werden die Konsumausgaben im Inland 
berechnet. Informationen über den Schwarzmarktpreis 
beruhen auf aktuellen Presserecherchen. Die Angaben 
zu Preisen aus früheren Jahren stützen sich vor allem auf 
externe Studien. (von Lampe, 2002) Die Differenz aus 
Konsumausgaben im Inland und Importwert ergibt die 
Handelsspanne, die dem inländischen Produktionswert 
in den VGR entspricht.

Werden von diesem Produktionswert die Vorleistun-
gen abgezogen, ergibt sich die BIP-relevante Brutto-
wertschöpfung. Da zur Berechnung der Vorleistungen 
für diesen Bereich keine spezifischen Informationen 
zur Verfügung stehen, dient die Vorleistungsquote des 
Wirtschaftsbereichs „Einzelhandel, nicht in Verkaufs-
räumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten“ als 
Orientierungsgröße. | 7 Es ist aber davon auszugehen, 
dass für den Zigarettenschmuggel die tatsächlichen 
Vorleistungen unter anderem aufgrund geringerer Lager- 
und Verwaltungskosten erheblich geringer sind als im 

 5 Laut Aussagen des Zigarettenverbandes fallen nur geringe Transport-
kosten an, die für unterschiedliche Transportarten (Pkw, Lkw, Klein-
transporter) und nach den Entfernungen zu den Herkunftsländern 
geschätzt und zum Warenwert addiert werden.

 6 Bei Zigaretten, die eigens für den Schmuggel, aber legal produziert 
werden (zum Beispiel Jin Ling), werden geringere Preise angesetzt, 
die auf Auswertungen von Pressemeldungen basieren.

 7 Der Wirtschaftsbereich „Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an 
Verkaufsständen oder auf Märkten“ (Gruppe 47.9 der Klassifikation 
der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008) wurde gewählt, da dieser am 
ehesten ähnliche Strukturen aufweist wie der Handel mit geschmug-
gelten Zigaretten.
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legalen Handel. Daher wird die Vorleistungsquote die-
ses Wirtschaftsbereiches annahmegemäß nur in halber 
Höhe angesetzt. Weiterhin wird angenommen, dass es 
sich bei den Verkäufern geschmuggelter Zigaretten in 
Deutschland vor allem um Inländer handelt.

Für das Jahr 2010 wird modellmäßig ein Volumen an 
geschmuggelten Zigaretten von 4 805 Millionen Stück 
geschätzt. Der Importwert belief sich auf 176 Millionen 
Euro und der Verkaufswert, der den Konsumausgaben im 
Inland entspricht, auf 528 Millionen Euro. Daraus ergibt 
sich eine Handelsspanne von 352 Millionen Euro und 
nach Abzug der Vorleistungen eine Bruttowertschöpfung 
von 316 Millionen Euro. Dies entspricht 0,01% des BIP. 
Diese Bruttowertschöpfung wird im VGR-Kontext als Ein-
kommen aus selbstständiger Tätigkeit angesehen.

 Modellmäßige Bestimmung der Bruttowertschöpfung  
beim Zigarettenschmuggel für das Jahr 2010 

Konsum im Inland 528 Mill. EUR

– Import 176 Mill. EUR

= Produktionswert (Handelsspanne) 352 Mill. EUR

– Vorleistungen 36 Mill. EUR

= Bruttowertschöpfung 316 Mill. EUR

3

Drogenhandel und -produktion

Eine international allseits akzeptierte Definition, welche 
Substanzen den illegalen Drogen zuzurechnen sind, gibt 
es nicht. In Deutschland ist das Betäubungsmittelgesetz 
maßgeblich für die Zuordnung. | 8 Zurzeit sind in Deutsch-
land für den Drogenkonsum die folgenden Substanzen 
von größerer Bedeutung: | 9

> Cannabis mit der Unterscheidung Cannabis-Harz 
(Haschisch) und Cannabis-Kraut (Marihuana)

 8 Gesetz über den Verkehr mit Betäubungsmitteln (Betäubungsmit-
telgesetz – BtMG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. März 
1994 (BGBl. I Seite 358), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Ver-
ordnung vom 5. Dezember 2014 (BGBl. I Seite 1999) mit Anlagen. 
Sogenannte neue psychoaktive Substanzen, auch “Legal Highs” oder 
“Research Chemicals” genannt, werden nicht gesondert berücksich-
tigt, da sie häufig legal in Form von Kräutermischungen oder Bade-
salzen verkauft werden und in diesen Fällen schon im BIP enthalten 
sind.

 9 Es werden hier die im allgemeinen Sprachgebrauch üblichen Bezeich-
nungen verwendet. Zur Relevanz der unterschiedlichen Drogenarten 
siehe zum Beispiel Stöver/Plenert, 2013.

> Heroin

> Kokain

> Ecstasy

> Amphetamine (ohne Methamphetamine) | 10

Zwar gibt es keine direkten Informationen zum Konsum 
dieser fünf Substanzen, aber es ist möglich, anhand vor-
handener Informationen modellmäßige Berechnungen 
vorzunehmen, um die internationalen Anforderungen an 
die VGR zu erfüllen. Hierbei geht es um Vollständigkeit 
und internationale Vergleichbarkeit von Makrogrößen 
und nicht um detaillierte Aussagen und Analysen zum 
Konsum dieser fünf Substanzen. Für tiefergehende Ana-
lysen zum Drogenkonsum eignen sich die Modellrech-
nungen der VGR nicht.

Neben Importen ist bei bestimmten Drogenarten auch 
eine inländische Herstellung zu berücksichtigen. Zur 
Struktur des Drogenhandels liegen einige Studien vor, 
die beim Aufbau des Rechenmodells berücksichtigt wur-
den. (Wehinger, 2011; Paoli/Reuter, 2008; EMCDDA, 
2000; Paoli, 2003; Genterczewsky, 2008) Danach wird 
ein Großteil der Drogen importiert. Zudem ist Deutsch-
land aufgrund seiner geografischen Lage ein Transitland. 
Wie beim Schmuggel von Zigaretten sind etwaige aus 
anderen Ländern für den Eigenbedarf mitgebrachte Dro-
gen, die unter die Rubrik Reiseverkehrsausgaben in der 
Zahlungsbilanzstatistik fallen, nicht in die geschmug-
gelte Menge an Drogen einzubeziehen.

Ausgangspunkt der Berechnung bilden verwendungs-
seitige Informationen zum Drogenkonsum. Die Berech-
nung zum Konsum erfolgt getrennt für jede der fünf 
Drogen arten anhand eines Menge-Preis-Ansatzes ent-
sprechend der folgenden Gleichung:

Wert des Zahl der  Durchschnitt- Verkaufspreis  = x x
Konsums Konsumenten licher Konsum in Deutschland

Da keine unmittelbaren Daten für die drei Faktoren die-
ser Gleichung vorliegen, sind für jede Größe geeignete 
Schätzungen anhand verfügbarer Informationen vorzu-
nehmen. 

10 Methamphetamine (“Crystal”) sind im Moment noch nicht im Modell 
berücksichtigt, da die Datenlage bezüglich Methamphetaminen noch 
sehr lückenhaft ist.
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3.1 Drogenkonsum

Für die Zahl der Konsumenten stehen mit den Epidemio-
logischen Suchtsurveys, die in regelmäßigen Abständen 
durchgeführt werden, Daten auf Stichprobenbasis zur 
Verfügung. Mittels einer Hochrechnung kann auf die 
Anzahl der Drogenkonsumenten insgesamt geschlossen 
werden. | 11 In den Befragungen werden die sogenannten 
Prävalenzen für verschiedene Drogenarten ermittelt. Mit 
Prävalenzen ist allgemein die epidemiologische Häufig-
keit der Fälle einer bestimmten Krankheit in einer Popu-
lation zum Zeitpunkt der Untersuchung gemeint. Im 
Zusammenhang mit Befragungen zum Drogenkonsum 
zeigen die Prävalenzen die Häufigkeit des Drogenkon-
sums unter den Befragten an. 

Die Prävalenzen können sich dabei nach Lebenszeit-
prävalenz, 12-Monats-Prävalenz und 30-Tage-Prävalenz 
unterscheiden. Um Anhaltspunkte über die aktuellen 
Konsumentenzahlen zu erhalten, wird im Allgemeinen 
die sogenannte 12-Monats-Prävalenz (Drogenkonsum 
in den letzten 12 Monaten vor der Befragung) heran-
gezogen. Die Lebenszeitprävalenz ist ungeeignet, da 
auch Personen mitgezählt werden, „die über Erfah-
rungen berichten, die bereits 20 oder 30 Jahre zurück-
liegen können“. (Pfeiffer-Gerschel und andere, 2012, 
Seite 27) Die 30-Tage-Prävalenz gibt den Konsum in den 
letzten 30 Tagen vor der Befragung an. Hier wird davon 
ausgegangen, dass es sich vor allem um regelmäßige 
Konsumenten handelt, unregelmäßigerer Konsum aber 
unzureichend erfasst ist. | 12 „Der deutliche Unterschied, 
der sich in der Gesamtbevölkerung in Deutschland seit 
vielen Jahren zwischen den Prävalenzen im Lebenszeit-
raum, in den letzten 12 Monaten sowie in den letzten 
30 Tagen findet“, weist allerdings darauf hin, dass der 
experimentelle beziehungsweise kurzzeitige Konsum 
das häufigste Gebrauchsmuster ist. (Pfeiffer-Gerschel 
und andere, 2013, Seite 21) Darüber hinaus gibt es 
auch praktische Erwägungen, sich für die 12-Monats-
Prävalenz zu entscheiden: „In der Literatur wird übli-

 11 Der Epidemiologische Suchtsurvey oder auch Repräsentativerhebung 
zum Gebrauch und Missbrauch psychoaktiver Substanzen wird als 
repräsentativ für Deutschland angesehen. (Pabst und andere, 2010) 
Die Studie wird vom Institut für Therapieforschung (IFT) durchgeführt. 
Andere Befragungen, wie die Drogenaffinitätsstudie (DAS) oder die 
Europäische Schülerstudie zu Alkohol und anderen Drogen (ESPAD), 
sind für VGR-Zwecke weniger geeignet, da sie nur einen begrenzten 
Konsumentenkreis erfassen. 

 12 “Usually, those who have used in the last month are considered as 
more regular users” (van Laar und andere, 2013, Seite 80).

cherweise die 12-Monats-Prävalenz als Referenzgröße 
herangezogen, da sie einerseits auf ein hinreichend 
überschau bares Zeitfenster des zurückliegenden Kon-
sums begrenzt ist und andererseits noch interpretier-
bare Prävalenzwerte liefert.“ (Pfeiffer-Gerschel und 
andere, 2013, Seite 26)

Weitgehend Konsens besteht in der wissenschaftlichen 
Literatur, dass Bevölkerungsumfragen noch am ehesten 
Informationen zum Ausmaß des Drogenkonsums liefern 
(EMCDDA, 2009, Seite 7; UNODC, 2012, Anhang Metho-
dology, Seite 4), auch wenn vermutlich das wahre Aus-
maß des Drogenkonsums dabei unterschätzt wird. Mög-
liche Ursachen für die Untererfassung sind, dass Teile 
der befragten Drogenkonsumenten einen Konsum ver-
neinen und bestimmte Bevölkerungsgruppen, beispiels-
weise Wohnsitzlose, mit den Umfragen nicht erreicht 
werden. Insbesondere scheinen intensive und regel-
mäßige Drogenkonsumenten in den Stichproben eher 
unterrepräsentiert zu sein, während Probierkonsum und 
leichtere Formen des mehrfachen oder dauerhaften Dro-
gengebrauchs gut erfasst werden. (Pfeiffer-Gerschel und 
andere, 2013, Seite 76)

Für das im vorliegenden Beitrag beschriebene Modell 
wurden die Prävalenzen für die Drogenarten Kokain, 
Cannabis, Amphetamine und Ecstasy aus den Befra-
gungen (Epidemiologische Suchtsurveys) direkt über-
nommen. Selbst wenn eine Untererfassung von Drogen-
konsumenten nicht ausgeschlossen werden kann, ist zu 
berücksichtigen, dass die für den Eigenbedarf aus ande-
ren Ländern mitgebrachten Drogen bei Befragungen zu 
Prävalenzen mit enthalten sind. Da diese schon Teil der 
Reiseverkehrsausgaben sind, kann es so auch zu einer 
Überzeichnung geschmuggelter Drogen bei Zugrunde-
legung der Befragungsergebnisse kommen.

Für die Anzahl der Heroin konsumierenden Personen 
in Deutschland können aufgrund hoher Untererfassung 
keine Prävalenzen aus Befragungen ermittelt werden. 
(Pfeiffer-Gerschel und andere, 2014, Seite 27) Daten 
zur Anzahl der Konsumenten stehen aber in den soge-
nannten Reitox-Berichten jährlich zur Verfügung. Die 
deutschen Reitox-Berichte werden von der Deutschen 
Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (DBDD) 
jährlich erstellt. Die nationalen Reitox-Berichte bilden die 
Grundlage für den Europäischen Drogenbericht, wobei 
Reitox für «Réseau Européen d‘Information sur les Dro-
gues et les Toxicomanies» steht. Die Anzahl der Heroin-
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konsumenten, die auf Basis von drei Indikatoren (Dro-
gentote, Polizeikontakte, Zugänge zu Behandlung) | 13 
geschätzt werden, weichen je nach zugrunde liegendem 
Indikator zum Teil erheblich voneinander ab. Für das 
VGR-Modell wurde der Durchschnitt aus den Angaben 
der drei Ansätze für die Anzahl der Heroinkonsumenten 
herangezogen. | 14 

Aus den jeweiligen Prävalenzen für die vier Drogen arten, 
die für bestimmte Jahre aus den Epidemiologischen 
Suchtsurveys zur Verfügung stehen, wird die Zahl der 
Konsumenten insgesamt ermittelt. Die Hochrechnung der 
Stichprobenergebnisse erfolgt durch Multiplikation der 
Bevölkerung zwischen 15 und 64 Jahren mit den jewei-
ligen Prävalenzen. Für die Schätzung in den Jahren ohne 
Umfragen wird eine lineare Interpolation zwischen den 
jeweils letztverfügbaren Befragungsjahren durch geführt.

Zur Schätzung des durchschnittlichen Konsums je Kon-
sument und Drogenart wurden frei zugängliche Litera-
turquellen ausgewertet. (Trautmann/Kilmer/Turnbull, 
2013; Kilmer/Pacula, 2009; UNODC, 2005; Blickman, 
2004) Untersuchungen zur durchschnittlich konsumier-
ten Menge oder auch zur Konsumfrequenz sind jedoch 
selten und mit hohen Unsicherheiten behaftet. Bei den 
Schätzungen zum durchschnittlichen Konsum muss 
daher von einer hohen, statistisch nicht bekannten Vari-
anz ausgegangen werden. Diese Feststellung gilt nicht 
nur für Deutschland, auch international sind Informatio-
nen über die typische durchschnittliche Konsummenge 
schwer zu finden. Zudem sollten Angaben aus Studien 
über die Konsummengen in anderen Ländern nicht ohne 
Weiteres auf Deutschland übertragen werden, da sich 
die Konsummuster international erheblich unterschei-
den können. (Caulkins/Kilmer/Graf, 2013) 

Ein weiteres Problem besteht darin, dass die Konsum-
menge auch abhängig vom jeweiligen Reinheitsgrad 
beziehungsweise der Wirkstoffmenge je Konsumein-
heit ist. Bei vielen Studien ist unklar, ob „reine“ oder 
„gestreckte“ Drogen betrachtet werden. Auch die Kon-
sumhäufigkeit kann nur geschätzt werden, da es keinen 

13 Für die vier anderen Drogenarten stehen solche Indikatoren nicht  
zur Verfügung, da valide Schätzungen der Mortalität nur für Opioid-
kon sumenten vorliegen. (Pfeiffer-Gerschel und andere, 2014,  
Seite 85 ff.)

14 Zur Vorgehensweise bei der Berechnung der Konsumentenzahlen aus 
den Indikatoren siehe Pfeiffer-Gerschel und andere, 2013, Seite 77, 
Kraus und andere, 2003, Seite 473, und Simon und andere, 2001, 
Seite 48 f.

durchschnittlichen Drogenkonsumenten gibt. Zumin-
dest bei den Drogen Cannabis, Amphetamine, Ecstasy 
und Kokain ist eine Bandbreite zwischen sporadischem 
Gebrauch und täglicher Einnahme möglich. Bei Heroin 
ist aufgrund des Suchtfaktors von einem kontinuier-
licheren Konsum auszugehen. Die dem Modell zugrunde 
gelegten Mengen je Konsument sind Schätzwerte, die 
für VGR-Zwecke notwendig sind. Für Analysen zur Dro-
gennutzung sind dagegen Betrachtungen in Konsum-
spannen vermutlich besser geeignet.

Die umfassendste Datenquelle für die Verkaufspreise 
der fünf Drogenarten ist der vom Bundeskriminalamt 
ermittelte Straßenhandelspreis. Das Bundeskriminal-
amt ermittelt jährliche Durchschnittspreise, die in den 
Reitox-Berichten beziehungsweise in der Datenbank der 
Europäischen Drogenbeobachtungsstelle (EMCDDA) ver-
öffentlicht werden.  Grafik 2

Die Preisinformationen des Bundeskriminalamtes setzen 
sich aus Angaben der Landeskriminalämter zusammen. 
Von mehreren Messpunkten in jedem der 16 Bundeslän-
der werden Daten an das jeweilige Landeskriminalamt 
übermittelt. Diese fassen die Zulieferungen und darüber 
hinaus dort vorliegende Erkenntnisse zusammen und 
erstellen Tabellen, die neben den marktüblichen Preisen 
auch den minimal und maximal festgestellten Preis der 
jeweiligen Drogenart enthalten. Da die Preise abhän-
gig von den Mengen sind, werden sie jeweils für die 
Gewichtskategorien 1 Gramm, 1 000 bis 10 000 Gramm 
und mehr als 10 000 Gramm ermittelt. | 15 (Hergenhahn, 
2011, Seite 57) Das Bundeskriminalamt summiert die 
typischen Preise aus den Bundesländern auf und bildet 
daraus für jede Größenklasse das arithmetische Mittel. 
Eine Gewichtung nach Anzahl der Nutzer oder sicher-
gestellter Menge findet nicht statt. Die Preise für die 
niedrigste Gewichtskategorie (1 Gramm) entspricht am 
besten den Endpreisen für Konsumenten, während die 
Preise der anderen Gewichtskategorien eher als Groß-
handelspreise unter Drogenhändler angesehen werden 
können. (Hergenhahn, 2011, Seite 57) Bei der Interpre-

15 Ab 2010 wurden die Größenklassen geändert: Es werden nun Preise 
für Kleinmengen und für Großmengen ermittelt. Für die Großmengen 
werden differenziert nach Handelsmengen von 0,5 bis unter 1,5 kg 
(beziehungsweise 500 bis unter 1 500 Konsumeinheiten), 1,5 bis 
unter 10 kg (1 500 bis unter 10 000 Konsumeinheiten) und 10 kg bis 
unter 100 kg (10 000 bis unter 100 000 Konsumeinheiten) Preise 
veröffentlicht. (Pfeiffer-Gerschel und andere, 2012, Seite 186) Dies 
führt allerdings dazu, dass für einzelne Handelsmengen keine Daten 
beziehungsweise nur Daten aus wenigen Bundesländern zur Verfü-
gung stehen.
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tation der Preisdaten ist allerdings zu berücksichtigen, 
dass es sich hierbei um Näherungswerte handelt, da 
zum einen der Reinheitsgrad bei der Preisermittlung 
nicht berücksichtigt ist, zum anderen nur für einen klei-
nen Teil der Transaktionen Preise bekannt sind. Trotz 
dieser Einschränkungen gelten diese kriminalpolizei-
lichen Angaben als die belastbarsten Preisdaten.

3.2 BIP-Effekt der Drogenwirtschaft

Um den BIP-Effekt aus der Drogenwirtschaft bestimmen 
zu können, ist die Bruttowertschöpfung aus dem Handel 
und der Produktion von Drogen im Inland zu ermitteln. 
Ausgangspunkt der Berechnungen ist der zuvor ermit-
telte Drogenkonsum für jede der fünf einbezogenen Dro-
genarten.

Da es keine Informationen zum Import von Drogen gibt, 
erfolgt zuerst eine Schätzung der im Inland produzierten 
Menge an Drogen. Als Differenz zwischen konsumierter 
und im Inland produzierter Drogenmenge ergibt sich 
dann die Menge der importierten Drogen. Dabei liegen 
zur inländischen Produktion nur wenige Informationen 
vor. Sicher zu sein scheint, dass Heroin und Kokain in 
Deutschland nicht produziert werden. Amphetamin und 
Ecstasy werden auch in Deutschland produziert, jedoch 
wurden bisher nur Labore aufgedeckt, die „lediglich 
über Kapazitäten zur Deckung des Eigenbedarfs oder zur 

Versorgung eines begrenzten Abnehmerkreises“ verfüg-
ten. | 16 Es ist somit von einer recht geringen Produktion 
in Deutschland auszugehen. Dies ist auch plausibel, da 
in ausländischen Großlaboren synthetische Drogen mit 
entsprechendem Fachwissen sehr billig zu produzieren 
sind und durch die leichte Verfügbarkeit aus den Nach-
barländern ein Aufbau einer größeren Produktion in 
Deutschland nicht lohnenswert erscheint. Es wird daher 
im Modell angenommen, dass jeweils 5 % der gesamten 
konsumierten Menge bei Amphetaminen und Ecstasy 
durch inländische Produktion gedeckt werden. 

Cannabiskraut wird in nennenswertem Umfang auch in 
Deutschland angebaut, die größere Menge kommt aber 
aus dem Ausland. Verlässliche Zahlen zum Ausmaß des 
Cannabisanbaus in Deutschland gibt es nicht. Daten 
existieren jedoch zur Anzahl der sichergestellten Anbau-
flächen (sogenannte Plantagen) | 17 und zur Anzahl der 
sichergestellten Cannabispflanzen. Ein eindeutiger 
Trend lässt sich hieraus ebenso wenig ableiten wie die 
Höhe der einheimischen Produktion. Da diese Angaben 
keine geeignete Schätzgrundlage bilden, mussten für 

 16 Im Jahr 2012 wurde erstmals „ein Synthesefall bekannt, bei dem 
eine aus China eingeschmuggelte spezielle Vorläufersubstanz zu 
einem Grundstoff umgewandelt und daraus in einer als Großlabor zu 
bezeichnenden Produktionsstätte Amphetamin in großen Mengen 
produziert wurde“ (Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, 
2013, Seite 41).

 17 Kleinplantage: 20 bis 99 Pflanzen, Großplantage: 100 bis 999  
Pflanzen, Profiplantage: ab 1 000 Pflanzen.

Grafik 2
Entwicklung der Straßenverkaufspreise verschiedener Drogenarten
Preise in EUR je Gramm oder je Konsumeinheit (bei Ecstasy)
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die VGR-Berechnungen eigenständige Annahmen getrof-
fen werden. Aufgrund von vereinzelten nichtamt lichen 
Befragungen von Cannabiskonsumenten und unter 
Berücksichtigung der Schätzungen für andere Länder | 18 
wurde angenommen, dass der Anteil der inländischen 
Herstellung von Cannabis heute bei etwa 20 % der kon-
sumierten Menge liegt. Da die gesamte konsumierte 
Menge aus der oben erläuterten Schätzung bekannt ist, 
kann somit die Importmenge abgeleitet werden.

Die importierte Menge für die drei Drogenarten mit 
inländischer Produktion (Cannabis, Amphetamine und 
Ecstasy) wird jeweils als Differenz aus der gesamten 
konsumierten Menge abzüglich der im Inland produ-
zierten Menge bestimmt. Ein Problem dabei ist, dass 
einige Substanzen in höher konzentrierter Form impor-
tiert und im Inland gestreckt werden, sodass die konsu-
mierte (gestreckte) Menge höher ist als die importierte 
(reinere) Menge. Zur Bereinigung dieser Unterschiede 
wurden Streckungsfaktoren angesetzt. | 19 Dafür konnten 
Angaben des Bundeskriminalamtes über die Reinheit 
unterschiedlicher Drogen auf dem Markt genutzt wer-
den. Dabei wird auf Proben aus den Sicherstellungen 
für Analysen von Reinheit und Wirkstoffgehalten zurück-
gegriffen. Die Deutsche Beobachtungsstelle für Drogen 
und Drogensucht (DBDD) veröffentlicht die Werte in den 
Reitox-Berichten. 

Wie bei den Preisen ist auch bei den Reinheitsgehalten 
zu berücksichtigen, dass durch die großen Schwan-
kungen bei den sichergestellten Drogen starke Zufalls-
effekte auftreten können. Wegen der starken Abwei-
chungen beim Reinheitsgehalt sichergestellter Drogen 
von der Normalverteilung wird der Medianwert für den 
durchschnittlichen Reinheitsgehalt herangezogen. Die 

 18 „So wird geschätzt, dass die Niederlande . . . bereits 70 Prozent des 
Marktes durch inländisches Sinsemilla-Kraut abdecken . . . In Kanada 
ist die Selbstversorgung von 10 Prozent im Jahre 1985 auf über 50 
Prozent im Jahre 2002 angestiegen . . . In England sind die Importe 
aus Marokko, Indien und den Niederlanden zurückgegangen, die 
Eigenproduktion ist von 30 Prozent im Jahre 1997 auf 66 Prozent im 
Jahre 2005 angestiegen. Sogar Island versorgt sich mittlerweile zu 
50 Prozent selbst. Für Deutschland gibt es keine entsprechenden 
Erhebungen.“ (Hess, 2008, Seite 47) Zur Entwicklung des Cannabis-
Anbaus in Europa siehe auch EMCDDA, 2012 (insbesondere Kapitel 
3). Zu einer Befragung siehe zum Beispiel Pfeiffer-Gerschel und 
andere, 2009, Seite 167.

 19 Einen Literaturüberblick über Streckmittel und Zusatzstoffe bieten 
Cole und andere, 2010. Die Reinheit ist in vielen Fällen schon vom 
Produktionsprozess abhängig. Für ein Beispiel der Heroinproduktion 
siehe Zerell/Ahrens/Gerz, 2007, Seite 29. Unterschiedliche Produk-
tionsprozesse für Methamphetamine werden beschrieben in Sexton 
und andere, 2006. 

Wirkstoffgehalte sind für zwei Größenklassen verfüg-
bar: Straßenhandel (bis ein Gramm) und Großhandel 
(über einem Kilogramm). Die Ergebnisse werden in den 
Reitox-Berichten aber nur dann dargestellt, wenn „ein 
deutlicher Unterschied im Wirkstoffgehalt zwischen 
Großhandel und Straßenhandel festzustellen“ ist. Dem-
zufolge werden in Deutschland nur Heroin und Kokain 
verschnitten, bei Amphetaminen und Ecstasy waren die 
ermittelten Wirkstoffgehalte nicht von der jeweils sicher-
gestellten Menge abhängig. Um den Einfluss von Zufalls-
schwankungen zu verkleinern, wurde außerdem für VGR-
Zwecke ein langjähriges Mittel des Unterschieds in der 
Reinheit zwischen unterer und oberer Gewichtsklasse 
errechnet und bei der Berechnung der Importmengen 
berücksichtigt.

Die so ermittelten Importmengen werden mit entspre-
chenden Großhandelspreisen (Preise in der Größen-
klasse über einem Kilogramm) bewertet, um die Import-
werte zu berechnen. Die Großhandelspreise werden 
als Annäherung an die Importpreise herangezogen, da 
tatsächliche Importpreise verständlicherweise nicht zur 
Verfügung stehen. Aus den zuvor ermittelten Konsum-
ausgaben abzüglich des Importwerts errechnet sich der 
inländische Produktionswert aus Drogenhandel und 
-produktion.

Zur Berechnung des entstehungsseitigen Beitrags am 
BIP ist ein weiterer Rechenschritt erforderlich. Um die 
Bruttowertschöpfung zu ermitteln sind vom Produk-
tionswert die hierfür eingesetzten Vorleistungen abzu-
ziehen. Zur Berechnung der Vorleistungen in diesem 
Bereich stehen keine originären Informationen zur Verfü-
gung. Daher wird die Vorleistungsquote des Wirtschafts-
zweigs „Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Ver-
kaufsständen oder auf Märkten“ als Orientierungsgröße 
für den Drogenhandel herangezogen und aufgrund der 
wahrscheinlich geringeren Aufwendungen um die Hälfte 
reduziert. Die Vorleistungsquote für die Produktion von 
Amphetaminen und Ecstasy in Deutschland wurde aus 
der Vorleistungsquote des Wirtschaftsbereichs „Her-
stellung von pharmazeutischen Erzeugnissen“ abgelei-
tet. | 20 Da davon auszugehen ist, dass für die Drogen-
produktion die tatsächlichen Vorleistungen erheblich 
geringer sind als im Wirtschaftsbereich „Herstellung von 

20 Der Wirtschaftsbereich „Herstellung von pharmazeutischen Erzeug-
nissen“ (Abteilung 21 der Klassifikation der Wirtschaftszweige, 
Ausgabe 2008) wurde gewählt, da dieser am ehesten ähnliche Struk-
turen aufweist wie die Produktion von Amphetaminen und Ecstasy.
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pharmazeutischen Erzeugnissen“, wurde auch hier die 
Quote in halber Höhe angesetzt. Bei der Cannabispro-
duktion wurde auf die Vorleistungsquote für die Haus-
gartenproduktion zurückgegriffen. Des Weiteren wurde 
unterstellt, dass es sich bei den Drogenproduzenten vor 
Ort und bei denen, die die Drogen in Deutschland ver-
treiben, um selbstständige Inländer handelt. Daher wird 
die Bruttowertschöpfung als Einkommen aus selbst-
ständiger Tätigkeit angesehen. Die Gewinne ausländi-
scher Drogenproduzenten und -händler sind Bestandteil 
der Importpreise.

Für das Jahr 2010 ergibt sich aus dem Schätzmodell ein 
Wert von gut 1,9 Milliarden Euro für die Konsumaus-
gaben der fünf berücksichtigten Drogenarten. Daraus 
errechnet sich nach Abzug der Importwerte und Vorleis-
tungen eine Bruttowertschöpfung der Drogenwirtschaft 
von etwa 1,2 Milliarden Euro. Dies entspricht etwa 
0,05 % des BIP.

 Modellmäßige Berechnung der Bruttowertschöpfung  
durch Drogenhandel und -produktion für das Jahr 2010 

Konsum im Inland 1 930 Mill. EUR

– Drogenimporte 557 Mill. EUR

= Produktionswert 1 372 Mill. EUR

– Vorleistungen 169 Mill. EUR

= Bruttowertschöpfung 1 203 Mill. EUR

Abschließend stellt sich die Frage, wie die modellmäßig 
ermittelten Ergebnisse für die VGR zu den Informationen 
über sichergestellte Mengen an Drogen einzuordnen 
sind. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass sich die Infor-
mationen zu den sichergestellten Mengen an Drogen 
bestenfalls zur Plausibilisierung des Schätzansatzes 
eignen, da 

> die Höhe der Sicherstellungsquote (sichergestellte 
Menge und konsumierte Menge im Verhältnis zur 
Gesamtmenge) unbekannt ist,

> starke Schwankungen bei der sichergestellten Menge 
beispielsweise aufgrund von zufällig verteilten Groß-
sicherstellungen auftreten und

> die sichergestellten Mengen sich möglicherweise nur 
im Transit in ein anderes Bestimmungsland befanden.

Durch eine Gegenüberstellung der sichergestellten Dro-
gen mit den geschätzten Konsummengen der VGR lässt 
sich eine hypothetische Sicherstellungsquote berech-
nen. Sicherstellungsquoten im einstelligen Bereich 

gelten unter Experten üblicherweise als ein Indiz dafür, 
dass die vorgenommenen Schätzungen in einem plau-
siblen Bereich liegen. | 21 Dies ist bei den ermittelten 
Schätzwerten der Fall. Somit ist eine gewisse Plausi-
bilitätskontrolle, dass die Schätzmodelle zu den ver-
schiedenen Drogenarten nicht zu extremen Unter- oder 
Überschätzungen führen, gegeben. Dies sollte nicht dar-
über hinwegtäuschen, dass die Schätzergebnisse einer 
hohen Unsicherheitsmarge unterliegen. 

4

Fazit

Aufgrund der internationalen Konzepte der VGR und 
den Umsetzungsvorgaben des Statistischen Amtes der 
Europäischen Union (Eurostat) müssen seit September 
2014 die illegalen Aktivitäten Drogenhandel und -pro-
duktion sowie Zigarettenschmuggel in die Berechnung 
des Brutto inlandsprodukts einbezogen werden. Damit 
sollen die Vollständigkeit und internationale Vergleich-
barkeit verbessert werden. Es liegt in der Natur der 
Sache, dass für die Berechnung der Wirtschaftsleistung 
von Bereichen, die im Verborgenen stattfinden oder 
sogar strafrechtlich verfolgt werden, keine offiziellen 
Statistiken zur Verfügung stehen. Infolgedessen muss-
ten für die Schätzung der Bereiche Drogenwirtschaft und 
Zigarettenschmuggel annahmebasierte Rechenmodelle 
entwickelt werden.

Die Rechenmodelle setzen dabei an der Verwendungs-
seite an, indem der jeweilige Konsum geschätzt wird. Für 
den Zigarettenschmuggel kann hier auf die sogenannte 
Entsorgungsstudie der deutschen Zigarettenindustrie 
zurückgegriffen werden. Für den Drogenkonsum werden 
Daten aus nichtamtlichen Befragungen, des Bundes-
kriminalamtes, aus der Literatur und der Presse heran-
gezogen. Ausgehend vom inländischen Konsum werden 
unter einer Reihe von Annahmen, die auf der Auswertung 
von verschiedenen Quellen und Expertenangaben beru-
hen, die Bruttowertschöpfung und weitere VGR-Größen 
geschätzt. Dabei ist von einem relativ hohen Unsicher-
heitsgrad der Ergebnisse auszugehen. Diese Ergebnisse 
sollen das Bruttoinlandsprodukt vervollständigen und 

21 Siehe zum Beispiel BMI/BMJ, 2001, Seite 226. Zur Kritik dieser unter 
Experten weit verbreiteten Annahme siehe de Kort/Korf, 1992, und 
Hakkarainen/Kainulainen/Perälä, 2008.
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den Vergleich zwischen den Ländern der Europäischen 
Union verbessern. Sie sind hingegen nicht für detail-
lierte Aussagen und Analysen zum Zigarettenschmuggel 
oder Drogenhandel geeignet.

Quantitativ sind die Auswirkungen der Einbeziehung der 
illegalen Aktivitäten in das BIP gering. Auf der Grundlage 
der beschriebenen Modellschätzungen kommt es durch 
die Einbeziehung von Drogen- und Schmuggelaktivitä-
ten zu einer Erhöhung des Bruttoinlandsprodukts um 
weniger als 0,1 %. Ein Grund hierfür ist, dass ein Groß-
teil der geschmuggelten Zigaretten und Drogen im Aus-
land hergestellt wird und damit nur die inländische Han-
delsspanne die Wertschöpfung erhöht. Auswirkungen 
auf die BIP-Wachstumsrate ergeben sich weder in den 
zurückliegenden Jahren noch sind diese in der Zukunft 
zu erwarten. Die quantitative Bedeutung dieser beiden 
illegalen Aktivitäten ist dafür zu gering. 

Da jetzt erstmals von allen EU-Ländern Drogen und 
Tabakschmuggel in das Bruttoinlandsprodukt einbe-
zogen wurden, gibt es bisher noch keine detaillierten 
Vergleiche zu den Rechenmodellen in den einzelnen 
Ländern. Es ist davon auszugehen, dass im Rahmen 
anstehender Prüfungen des Bruttonationaleinkommens 
durch die Europäische Kommission noch tiefergehende 
zwischenstaatliche Analysen zur Einbeziehung illegaler 
Aktivitäten in das BIP erfolgen werden. Ob durch die 
Einbeziehung von Drogen und Tabakschmuggel nicht 
nur die Vollständigkeit, sondern auch die Vergleichbar-
keit in der EU wirklich verbessert wurde, kann erst nach 
Abschluss dieser Analysen gesagt werden. 
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ABKÜRZUNGEN

D Durchschnitt (bei nicht addierfähigen Größen) 

Vj Vierteljahr

Hj Halbjahr

a. n. g. anderweitig nicht genannt

o. a. S. ohne ausgeprägten Schwerpunkt

Mill. Million

Mrd. Milliarde

ZEICHENERKLÄRUNG

– nichts vorhanden

0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts

. Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

. . . Angabe fällt später an

X Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll

I oder — grundsätzliche Änderung innerhalb einer Reihe, die den zeitlichen Vergleich beeinträchtigt

/ keine Angaben, da Zahlenwert nicht sicher genug

( ) Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch relativ unsicher ist

Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen.
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